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Einleitung 

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) verdankt ihre Entstehung den 
im vorletzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts vorgetragenen Wünschen, vor allem 
seitens der Berliner Kaufmannschaft,  nach einer neuen Gesellschaftsform. 1 Nach 
dem siegreichen Krieg von 1870/1871 gegen Frankreich und der Reichsgründung 
unter Bismarck setzte ein außerordentlicher wirtschaftlicher  Aufschwung ein, der 
das Bedürfnis der Gründerzeit nach einer Gesellschaftsform  weckte, die der Aktien-
gesellschaft (AG) gegenüber flexibler sein sollte. Das Aktienrecht, welches seinen 
Standort im Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch (ADHGB) von 1861 in 
den Art. 207 bis 249 hatte2, war mit Gesetz vom 18. Juli 1884 insbesondere in den 
Gründungsvorschriften  erheblich verschärft  worden.3 Für viele Unternehmen, de-
nen die Rechtsform der offenen  Handelsgesellschaft (oHG) wegen der unbe-
schränkten Haftung aller Gesellschafter nicht gelegen war, erschwerte sich damit 
der Zugang zu den Kapitalgesellschaften. Ihre Stellung sollte die neue Gesell-
schaftsform  zwischen der auf wenige Gesellschafter zugeschnittenen oHG und der 
mit wenig Risiko für die Beteiligten ausgestatteten AG finden. Dabei war von An-
fang an umstritten, ob sich ein solches Ziel eher im Wege der Schaffung  einer „oHG 
mit  beschränkter  Haftung  " oder einer AG mit gelockerten Publizitäts- und Kontroll-
vorschriften  verwirklichen ließe. 

Eine Auffassung,  darunter auch die der Kaufmannschaft  zu Berlin, vertrat den 
Standpunkt, man solle auf der offenen  Handelsgesellschaft aufbauen und lediglich 
die Haftung der Gesellschafter begrenzen. Die Gesellschaft war hier individuali-
stisch gedacht; die andere Auffassung  erstrebte eine Milderung der Aktiengesell-
schaft, wobei insbesondere die strengen Vorschriften  über die Gründung beseitigt 
werden sollten.4 Die Übertragung der auf den Namen lautenden Anteile hingegen 
sei zu erschweren. Hier überwog der kollektivistische Gedanke. 

1 Allgemein zur Entstehung vgl. Hachenburg/Ulmer, GmbHG, 8. Aufl. 1992, Bd. 1, Einl. 
Rn.3. 

2 Nach Inkrafttreten des neuen HGB vom 10. Mai 1897 zum 1.1.1900 (vgl. Art. 1 EGHGB) 
wurde das Aktienrecht dort in den §§ 178 bis 319 geregelt. 

3 RGBl. Nr. 22 vom 31. Juli 1884, Inkrafttreten des Gesetzes am 14. August 1884. Vgl. Ru-
dorff,  HGB vom 10. Mai 1897, S. 121 zum Bestreben des Aktiengesetzes von 1884, die Miß-
bräuche „durch  thunlichste  Oejfentlichkeit  der  Vorgänge  bei der  Gründung  und Verwaltung 
der  Gesellschaften  und durch  eine streng  durchgeführte  strafrechtliche  und privatrechtliche 
Verantwortlichkeit  der  bei der  Gründung  und Verwaltung  mitwirkenden  Personen  nach Mög-
lichkeit  einzudämmen.  " 

4 Vgl. ausführlich Hachenburg/Ulmer, GmbHG, 8. Aufl. 1992, Bd. 1, Einl. Rn.5. 
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Erstmals wurde ein Entwurf  der „Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftbarkeit"  be-
reits 1884 vom Reichstagsabgeordneten Wilhelm von Oechelhäuser vorgelegt.5 Er 
war der festen Überzeugung, „daß dasjenige  Land, welches  die  sichersten,  einfach-
sten und mannigfaltigsten  Rechtsformen  für  die  Vereinigung  von Kapital  und Person 
hat, vor  anderen  Ländern,  die  hierin  zurückbleiben,  einen wirtschaftlichen  Vorsprung 
gewinnen  muß. " 6 Sein Vorschlag sah die neu zu schaffende  Gesellschaft als einen ge-
samthänderischen Personenverband mit Selbstorganschaft,  dessen Innenverhältnis 
sich grundsätzlich nach oHG-Recht richten sollte (§ 2 des Entwurfs7). Im Außenver-
hältnis sollte an die Stelle der persönlichen Haftung eine solche des Gesellschafts-
kapitals treten, welches aus der Summe der Einlagen bestand (§ 1 Abs. 1 des Ent-
wurfs 8). Für den Fall, daß die Einlagen nicht in voller Höhe aufgebracht worden wa-
ren, sollten die Gesellschafter gesamtschuldnerisch haften (§5 des Entwurfs9). 

Dieser nur aus acht Paragraphen bestehende Entwurf,  der aufgrund seiner Verwei-
sung auf das Recht der oHG einfach gehalten und am Personengesellschaftsrecht 
stark orientiert war, setzte sich jedoch nicht durch. Der Entwurf des Reichsjustizam-
tes, im Dezember 1891 veröffentlicht,  vom Bundesrat überarbeitet und im Februar 
1892 dem Reichstag vorgelegt, orientierte sich am Leitbild des Aktiengesetzes und 
schuf die GmbH als eine kleinere AG. Zwar stellte der Entwurf die Mittelstellung 
der GmbH zwischen den individualistischen Gesellschaftsformen  und der kapitali-
stischen AG heraus10, es überwogen jedoch die Strukturelemente der AG.11 

Nach § 13 Abs. 1 GmbHG12 hatte die GmbH in Anlehnung an die AG (Art. 213 
ADHGB) selbständig ihre Rechte und Pflichten, konnte Eigentum und andere ding-

5 Abgedruckt bei Wieland, Handelsrecht Bd. 2 ( 1931 ), S. 399 f. und bei Schilling, Festschrift 
Kunze (1969), S.205. Vgl. hierzu auch Schubert, Die GmbH-Eine neue juristische Person, 
S.l ff. 

6 Oechelhäuser, Reichstag, V. Legislaturperiode, IV.Sess., Bd. 1, 1884, S. 220ff. 
7 Vgl. Wieland, a. a. O., § 2 des Entwurfs von Oechelhäuser: „Auf  die  Gesellschaften  mit  be-

schränkter  Haftbarkeit  finden  die  Bestimmungen  Buch II  Titel  I des Handelsgesetzbuches 
(AHGB)  über  die  offenen  Handelsgesellschaften  Anwendung,  insofern  sie nicht  durch  nachfol-
gende Bestimmungen  abgeändert  oder  ergänzt  werden.  " 

8 Vgl. Wieland, a.a.O., § 1 Abs. 1 des Entwurfs von Oechelhäuser: „Eine  Handelsgesell-
schaft  mit  beschränkter  Haftbarkeit  ist  vorhanden,  wenn zwei  oder  mehr  Personen  ein Han-
delsgewerbe  oder  sonstiges  Unternehmen  unter  gemeinschaftlicher  Firma  betreiben  und bei 
sämtlichen  Gesellschaftern  die  Beteiligung,  mit  Ausschluß  jeder  weiteren  persönlichen  Haf-
tung,  auf  bestimmte  Vermögenseinlagen  beschränkt  ist. u 

9 Vgl. Wieland, a. a. O., § 5 des Entwurfs von Oechelhäuser: „Die Gesellschafter  haften  für 
alle  Verbindlichkeiten  der  Gesellschaft  solidarisch,  jedoch  nur  bis zur  Höhe des eingetragenen 
Grundkapitals  (3).  Waren  also die  Einlagen  nicht  voll  eingezahlt,  so sind  sämtliche  Gesell-
schafter  für  alle  nicht  einbezahlten  Beträge  solidarisch  verhaftet.  " 

10 Entwurf 1891, Begründung S.35. 
11 Hachenburg/Ulmer, GmbHG, 8. Aufl. 1992, Bd. 1, Einl. Rn.4. 
12 Die folgenden GmbHG-Vorschriften beziehen sich, soweit nicht anders gekennzeichnet, 

auf das GmbHG vom 20. April 1892 (RGBl. 1892, 477 ff.).  Durch Wegfall des §40 GmbHG 
durch Gesetz vom 20. Mai 1898 verschoben sich von da an die Vorschriften ab ebenda jeweils 
um eine Stelle nach vom. 
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liehe Rechte an Grundstücken erwerben und vor Gericht klagen und verklagt wer-
den. Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftete diese gem. § 13 Abs. 2 
GmbHG nur mit einem Haftungsfonds  (vgl. Art. 207 ADHGB für die AG), der nach 
§ 5 Abs. 1 GmbHG mindestens 20.000,- Reichsmark betragen mußte, und welcher 
durch die Einlagen der Gesellschafter aufgebracht wurde. Diese hafteten nach Lei-
stung ihrer Einlage nicht mehr.13 Als oberstes willensbildendes Organ bestand nach 
den § § 46 ff.  GmbHG die Gesellschafterversammlung  (vgl. Art. 224 ADHGB für die 
Generalversammlung der AG), § 53 GmbHG regelte den fakultativen Aufsichtsrat 
(vgl. Art. 225 ADHGB) und § 6 GmbHG sah die Vertretung der GmbH durch Ge-
schäftsführer  mit der Möglichkeit der Fremdorganschaft  vor (vgl. für den Vorstand 
der AG Art. 227 ADHGB). 

Der Entwurf wurde bereits in der Sitzung vom 21. März 1892 in dritter Lesung 
angenommen und nach erfolgter  Zustimmung des Bundesrats als Gesetz am 
20. April 1892 ausgefertigt.  Die Verkündung im Reichsgesetzblatt erfolgte am 
26. April 1892.14 Das Gesetz trat am 19. Mai 1892 in Kraft. 

Trotz der Anlehnung des GmbHG von 1892 an die AG stellte sich schnell heraus, 
daß die GmbH in der Rechtswirklichkeit vielmehr einem personalistischen Zusam-
menschluß gleichkam. 

Die durch § 46 Abs. 1 GmbHG eröffnete  Möglichkeit, durch Satzung das Innen-
verhältnis der Gesellschaft abweichend von den §§47 bis 52 GmbHG15 regeln zu 
können, hatten viele, vorwiegend kleinere und mittlere Betriebe wahrgenommen. 
Trotz eigener Rechtsfähigkeit, einem gesicherten Haftungsfonds  für die Gläubiger 
und dem Ausschluß der persönlichen Haftung der Gesellschafter,  glich die innere 
Ausgestaltung der GmbH in der Rechtswirklichkeit daher mehr derjenigen einer 
oHG. So konnte beispielsweise der vom Gesetz vorgesehene Grundsatz der Fremd-
organschaft  (§ 6 Abs. 2 GmbHG) durch Gesellschaftsvertrag  abgeändert werden, 
was zur Selbstorganschaft  führte und damit ein wesentliches Merkmal der Kapital-
gesellschaften, die Trennung von Geschäftsführung  und Kapitalbeteiligung, außer 
Acht ließ. Eingehend beschrieben hat diese rechtstatsächliche Entwicklung der 
GmbH Ronald in der Stroth in seiner Dissertation von 1992 über „Das Recht  der 
GmbH bis 1933 "1 6 . Stroht kommt nach seinen Untersuchungen zu dem Ergebnis, 
„daß der  Gesetzgeber  im Jahre  1892 besser  beraten  gewesen  wäre,  entsprechend 

13 Dies ergibt sich schon aus § 13 Abs. 1 GmbHG; Art. 207 Abs. 1 ADHGB war insofern 
noch deutlicher gefaßt gewesen: „Eine  Handelsgesellschaft  ist  eine Aktiengesellschaft,  wenn 
sich  die  sämmtlichen  Gesellschafter  nur  mit  Einlagen  betheiligen,  ohne persönlich  für  die  Ver-
bindlichkeiten  der  Gesellschaft  zu haften.  "  Die Vorschrift  wurde jedoch im neuen HGB vom 
10.5.1897 gestrichen. 

14 RGBl. 1892,477. 
15 Die Vorschriften betrafen die Zuständigkeit der Gesellschafter (§ 47 GmbHG), die Be-

schlußfassung (§ 48 GmbHG), die Gesellschaftsversammlung (§ 49 GmbHG), deren Einberu-
fung (§ 50 GmbHG) und die Minderheitsrechte der Gesellschafter (§51 GmbHG), sowie Form 
und Frist der Einberufung (§ 52 GmbHG). 

16 Stroth, S. 144. 
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